
Santésuisse wirft mir in einem Schreiben das fehlerhafte Anwenden von Tarifen und Überarztung 

vor. Was bedeutet dies im Detail? Was soll ich tun? 

Ziel der santésuisse / tarifsuisse ist es, einen schweizweit möglichst gleichen Preis für gleiche Leistung 

zu erreichen. Deshalb wird das Abrechnungsverhalten der Leistungserbringer auf deren 

Wirtschaftlichkeit hin systematisch kontrolliert. 

Dazu wird einerseits die Einzelrechnungsprüfung eingesetzt, anlässlich welcher die Abrechnung eines 

Leistungserbringers auf falsche oder ungerechtfertigte in Rechnung gestellte Tarifpositionen oder 

Preise angeschaut werden. Diese Überprüfung erfolgt durch die Krankenversicherer. Andererseits 

wendet die santésuisse die Wirtschaftlichkeitsprüfung gemäss Art. 56 Abs. 6 KVG an, um 

Leistungserbringer zu erkennen, deren Kosten signifikant (Schwelle: 120%) über dem Durchschnitt 

liegen. 

Zudem führt die santésuisse im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsverfahrens zusätzlich eine 

Tarifkontrolle durch. Dies bedeutet eine Kontrolle des Abrechnungsverhaltens des betroffenen 

Arztes. Der Arzt wird somit nebst dem Verdacht der Überarztung zusätzlich mit „fehlerhafter“ 

Anwendung von Tarifen belastet. Der Fokus wird dabei auf die in Rechnung gestellten Tarifpositionen 

gelegt, d.h. es erfolgt eine Analyse der Tarifanwendung. Sollten die verwendeten Tarife eines 

Leistungserbringers auffällig sein, wird eine Analyse über alle Leistungserbringer der gleichen 

Fachrichtung gemacht. Es handelt hier somit nicht um eine statistische Auffälligkeit, sondern um die 

Art der Tarifanwendung sowie das Vorhandensein von Fähigkeitsausweisen und Dignitäten. Bei einer 

missbräuchlichen Tarifanwendung wird eine Rückzahlungsforderung gestellt. 

Wenn Sie als Leistungserbringer seitens der santésuisse bzw. der tarifsuisse mit einem Schreiben 

konfrontiert werden, in welchem Sie auf überhöhte Durchschnittswerte hingewiesen werden und 

von Ihnen eine Begründung gefordert wird, entstehen äusserst aufwendige Abklärungen, in zeitlicher 

wie auch in finanzieller Hinsicht. Abgesehen vom Verfassen einer Stellungnahme und der Teilnahme 

an einem Gespräch mit der santésuisse steht beim Scheitern eines Vergleichs auch der Gang ans 

Gericht zur Debatte. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich bereits im Anfangsstadium an Ihre 

Rechtsschutzversicherung zu wenden und somit rechtlichen Beistand in Anspruch zu nehmen, um 

den diversen juristischen Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen. Die Experten der 

Rechtsschutzversicherung unterstützen Sie während des ganzen Verfahrens. Sie helfen Ihnen bei der 

Risikoanalyse aufgrund der Rechnungssteller-Statistik, beim Auswerten der Statistiken, beim 

Verfassen einer Stellungnahme an die santésuisse; sie begleiten Sie zum Gespräch mit der 

santésuisse und vertreten Sie bei einem allfälligen Gerichtsverfahren. 

Ihr gutes Recht ist uns ein Anliegen 

Rechtliche Streitfälle sind im Gesundheitswesen besonders häufig und können in diesem Bereich 

auch sehr teuer werden. Die AXA-ARAG unterstützt Sie zuverlässig bei allen Rechtsfällen und 

Rechtsfragen – ob beruflich oder privat, ob Sie angestellt oder selbständig arbeiten.  

Über 100 Juristen und Anwälte mit langjähriger Berufserfahrung kümmern sich um Ihr Anliegen. 

Unsere Expertinnen und Experten sind spezialisiert auf die verschiedenen Fachgebiete wie 

Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht oder 

Verkehrs- und Strafrecht. 

Unstimmigkeiten mit dem Nachbar oder in Ihrem Ferienhaus oder Ihrer Ferienwohnung in 

Österreich, Deutschland, Italien und Frankreich? Ein defekt geliefertes Röntgengerät? Unzufrieden 

mit dem Arbeitszeugnis oder der Überstundenabrechnung? Führerausweisentzug wegen 



Missachtung eines Rotlichts? Zusätzlich ausgeführte, nicht abgesprochene Servicearbeiten an Ihrem 

Auto? Unzufriedene Patienten?  

Mark & Michel, Ärzteberatung in Zürich, wird Sie in allen Fällen kompetent und effizient beraten. 

MARK & MICHEL 

Ärzteberatung 
Löwenstrasse 25 

8001 Zürich 
Tel. 044 213 20 60 

Fax. 044 213 20 70 

E-Mail: kontakt@markmichel.ch 

www.markmichel.ch 
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